
Satzung Kunstverein Weiden e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen Kunstverein Weiden.
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den 
Zusatz “e. V.“
3. Der Sitz des Vereins ist Weiden in der Oberpfalz.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des kulturellen Lebens in der nördlichen 
Oberpfalz, insbesondere die Verbreitung zeitgenössischen bildenden Kunst mit der Stadt
Weiden als Mittelpunkt.
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden oder juristische 
Person werden.
2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen.
3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig und muss schriftlich gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden.
4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten 
in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss 
entscheidet die Mitgliederversammlung.
5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen 
mit deren Erlöschen.
6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen.
7. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge in Form von jährlichen Geldzahlungen zu 
leisten. Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt.

§ 4 Vorstand

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem
2. Vorsitzenden, dem 3. Vorsitzenden, und dem Kassier.
2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem
1. Vorsitzenden und dem 3. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln.
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist.
3. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf 



können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten gegen 
Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden.
Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Tätigkeit trifft die Mitgliederversammlung
auf Vorschlag des Gesamtvorstands.

§ 5 Beschlussfassung des Vorstands

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen oder auf 
schriftlichem Wege.
2. Vorstandssitzungen  sind  von  einem  der  Vorsitzenden  in  Textform  oder
(fern-)mündliche unter Einhaltung einer Einberufungsfrist von einer Woche einzuberufen.
Der Sitzungsleiter wird aus der Mitte der anwesenden Vorstandsmitglieder gewählt.
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 
Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.
4. Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen, das Ort und Zeit der Sitzung,
Namen der Teilnehmenden, gefasste Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse 
enthalten soll.
5. Ein Vorstandsbeschluss kann außerhalb einer Sitzung mündlich, schriftlich, per E-
Mail oder auf anderem Wege der elektronischen Kommunikation gefasst werden, wenn 
alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zur Beschlussfassung erklären.

§ 6 Mitgliederversammlung

1. Die  ordentliche  Mitgliederversammlung  findet  einmal  jährlich  statt.
Außerdem muss eine  Mitgliederversammlung  einberufen werden,  wenn  das
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder
die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.
2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 
Mitglieder, die dem Verein ihre E-Mailadresse bekannt gegeben haben, können auch 
per E-Mail wirksam zur Mitgliederversammlung eingeladen werden.
3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der
4. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter 
von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend
ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt.
5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine
Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.
6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

§ 7 Kassenführung

1. Der Kassier hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrechnung 
zu erstellen.
2. Die Jahresrechnung wird von einem Kassenprüfer geprüft, der von der 
Mitgliederversammlung gewählt wird. Für dessen Wahl, Wählbarkeit und Amtsdauer 
gelten die Bestimmungen für Vorstandsmitglieder entsprechend. Die geprüfte 
Jahresrechnung ist der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.



§ 8 Datenschutz

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung und zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des
Vereins werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben und im Rahmen der 
Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum,
E-Mailadresse und Bankverbindung.

§ 9 Auflösung des Vereins

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich und sie kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden.
2. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögens des Vereins an die Maria-Seltmann-Stiftung
in Weiden, soweit diese noch besteht, zwecks Verwendung für gemeinnützige Zwecke. 
Andernfalls soll der Vorstand mit dem Finanzamt eine Regelung treffen.
3. Liquidatoren sind die Vorsitzenden als je einzelvertretungsberechtigte Liquidatoren, 
soweit die Versammlung nichts andres beschließt.

Satzung in der Fassung vom 11. 10. 2023


